THEMEN

INNERE SICHERHEIT

—e Detlev Frehsee

Verschwindet der
Rechtsstaat?

Die Praxis der sozialen Kontrolle erfahrt derzeit einen grundlegenden Wandel.

Mit der Orientierung des Strafrechts an unklaren Rechtsbegriffen und dem Ubergang zu
allgemeinen, tendenziell Jedermann betreffenden Kontrollen und technischer Uberwachung
werden Kompetenzen auf die Exekutive verlagert. »Innere Sicherheit« setzt sich liber
rechtsstaatliche Prinzipien hinweg und ist demokratisch nicht mehr kontrollierbar.

Detlev Frehsee analysiert die »Evolutionstendenzen kriminalistischer Verhaltenskontrolle«

als vielschichtigen ProzeR.!

achten, wie das Strafrecht eine bestimmte

Entwicklung nimmt, die aus der Wissen-
schaft mit immer heftigerer Kritik bedacht wird,
wodurch sich aber weder die praktische Krimi-
nalpolitik noch die Praxis der Strafverfolgung
nennenswert beeindrucken lassen. Dabei han-
delt es sich im Kern um die Frage, inwieweit das
Strafrecht an Prinzipien der Rechtstaatlichkeit
gebunden, also auf die Beachtung biirgerlicher
Freiheiten verpflichtet bleiben muf}, oder ob dies
ein Luxus ist, iiber den die Zeit hinwegrollt.

Es scheint daher geboten, sich um eine niich-
terne Analyse dessen zu bemiihen, was sich da ei-
gentlich abspielt in der Entwicklung jenes Kon-
trollsystems, mit dem wir bislang die Vorstellung
von Strafrecht und auch ein bestimmtes Modell
von Strafrecht verbinden. Der Wandlungsprozef}
ist gekennzeichnet durch den Abbau und die
Erosion von Formen und Prinzipien. Infolgedes-
sen greift einerseits das Strafrecht immer stérker
tiber Kriminalitdt im eigentlichen Sinne hinaus,
oder besser gesagt, es greift ihr vor. Andererseits
kommt es immer mehr zu einer Verwischung
zwischen dem Strafrecht und anderen Kontroll-
systemen. Immer unklarer wird deshalb auch in
der Praxis, ob man sich nun tiberhaupt noch im
Strafrecht befindet. Deshalb erscheint es zweck-
maéfig, sich auf einen weiter gefaliten Begriff,
etwa den der »kriminalistischen Verhaltenskon-
trolle« zurtickziehen, weil eigentlich nicht viel
mehr klar ist, als dafl es darum geht, gegen ir-
gendwie unerwiinschtes, zu mi8billigendes Ver-
halten anzugehen.

Dies sind alles keine kurzfristigen Prozesse, je-
doch hat es in den neunziger Jahren, offensicht-
lich begiinstigt durch die historisch einzigartigen

S eit Jahren wird es immer seltsamer zu beob-
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gesellschaftlichen Umbriiche, augenfillige Schii-
be gegeben. Es lassen sich zwei eigenstindig dis-
kutierte Phanomene beobachten, die sich an-
scheinend unabhéngig voneinander entwickeln,
tatsdchlich jedoch auf gemeinsame Tendenzen
zuriickgehen und auf dieselben Funktionsver-
schiebungen hinauslaufen. Zum einen handelt
es sich um die im weiteren Sinne unter dem
Stichwort des »Risikostrafrechts« diskutierten Er-
scheinungen, zum anderen um die sog. Kommu-
nale Kriminalprévention.

Risikostrafrecht

Zunéchst ist die Entwicklung im materiellen
Strafrecht durch eine wachsende Instabilitét ei-
nes sich schnell wandelnden Verbotsbestandes
gekennzeichnet, durch steigende Komplexitdt
und abnehmende Verstdndlichkeit der Tatbe-
stinde, Abstrahierung und Diffusion der ge-
schiitzten Rechtsgiiter, Ponalisierung blof8er Ord-
nungsverstofle sowie sogenannter »Vorfeldkrimi-
nalisierung« von Gefahrdungshandlungen, die
der tatsdchlichen Verletzung eines Rechtsgutsob-
jektes zum Teil weit vorgelagert sind.

Dem Strafprozef entgleiten seine fundamen-
talen Leitprinzipien. So wird die Unschuldsver-
mutung durch Ansdtze zur Beweislastumkehr
erodiert; Massenfilterungsverfahren der Raster-,
Schleier-, Schleppnetzfahndung oder Massenge-
nomanalysen dienen nicht mehr der Ermittlung
von Schuld, sondern von Unschuld, indem der in
das Zielraster geratene Biirger nun von sich aus
aktiv werden muf8, um den Unschuldsstatus wie-
derherzustellen. Der Riickbau der Prinzipien des
rechtlichen Gehors sowie der Unmittelbarkeit,

Miindlichkeit und Offentlichkeit der Hauptver-
handlung &duflert sich in der Einfiihrung von
Selbstleseverfahren und schriftlicher Antragstel-
lung oder der zunehmenden Zulassung geheimer
Zeugen und mittelbarer Beweise. Der Grundsatz
des fairen Verfahrens wird durch die Erlaubnis
traktiert, den Verddchtigen mit Tricks, etwa der
sogenannten Horfalle, dazu zu bringen, selbst
die entscheidenden Informationen fiir seine eige-
ne Uberfiihrung zu liefern.

Im Ermittlungsverfahren finden wir rastlose
Aufriistungen bei den Informationserhebungs-
und Eingriffsrechten und ein sukzessives Vor-
dringen in Privat- und Personlichkeitssphéren.
Langst betrifft dies nicht mehr nur die klassische
Klientel des Strafverfahrens, namlich Verdachti-
ge, Zeugen oder Augenscheinsobjekte, sondern
dariiber hinaus sogenannte Kontaktpersonen,
»andere Personen« oder schlichtweg Jedermann.
Auf der europdischen Ebene diirfen gar Daten
verwendet werden {iber Personen, die »bei einer
kiinftigen Strafverfolgung als Zeugen in Betracht
kommenc, »Opfer einer Straftat werden kdnnen«
oder »Informationen liefern konnen« u.a.m.
(Art. 10 I Nr. 2-5 Europol-Ubereinkommen). Im-
mer weniger machen sich polizeiliche Erkennt-
nisinteressen davon abhangig, ob tiberhaupt ein
durch zureichende tatsdchliche Anhaltspunkte
begriindeter Tatverdacht (§ 152 II StPO) vorliegt.
Immer stirker bewegt sich polizeiliche Ermitt-
lungstatigkeit weg von der nachgehenden Ver-
folgung stattgefundener Straftaten und hin zu
bei Gelegenheit solcher Aufklarung oder unab-
hingig davon vorzunehmender Sammlung allge-
meiner Erkenntnisse fiir die »vorbeugende Ver-
brechensbekdmpfung« durch »Vorfeldermittlun-
geng, ausdriicklich auch »verdachtsunabhangig«.
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Zunehmend werden Bundesgrenzschutz, Ge-
heimdienste und private Ermittlungshelfer zur
Kriminalitdtsabwehr herangezogen. Namentlich
hat das Verbrechensbekimpfungsgesetz von
1994 den Bundesnachrichtendienst mit dem Ab-
horen aller Auslandsgesprdche beauftragt; das
Geldwischegesetz verpflichtet alle Mitarbeiter
der Kredit- und Finanzinstitute, Versicherungen
und Spielbanken zur Identifizierung jedes Kun-
den bei Transaktionen ab 20.000 DM und zur
Anzeigenerstattung bei Verdacht auf Geldwa-
sche. Diese gesamte Entwicklung hat durch den
Europdischen Einigungsprozefs und hier insbeson-
dere die Einziehung der dritten Sdule (Justiz und
Inneres) einen betrachtlichen Anschub erfahren.

Kommunale Kriminalpréavention

Bundesweit finden wir die Einsetzung Kriminal-
praventiver Rite und Arbeitsgruppen von Vertre-
tern gesellschaftlich relevanter Instanzen und
Gruppen, die Initilerung dmteriibergreifender
Kooperationen, Sicherheitspartnerschaften, vari-
antenreiche Aktivititen von deliktsbezogenen
und tdtergruppenorientierten Projekten. Das
Konzept ist gerichtet auf eine Vernetzung kom-
munaler Kapazititen und Kompetenzen, auf die
Mobilisierung der Mitwirkungsbereitschaft und
Selbstorganisation der Biirger. Es lebt von den
Kenntnissen der lokalen Verhiltnisse und ist we-
sentlich gekennzeichnet durch Privatisierung der
Sozialkontrolle. Der Polizei geht es mit dem Kon-
zept des sogenannten community policing um
eine gemeindeorientierte Reformulierung ihrer
Aufgaben und Organisationsformen, indem sie
sich als eine Art friedensstiftende Generalagen-
tur fiir Probleme und Sorgen der Biirger anbieten
will, fiir die sonst niemand zustdndig ist. Dabei
sieht sie sich auch im Sog der privaten Sicher-
heitsanbieter, die sich schlieflich als Servicege-
werbe an den Wiinschen ihrer Kunden orientie-
ren miissen. Was die wahren Wiinsche der Biirger
an polizeiliche Ordnungsleistung angeht, so
stellt sich heraus, dafl der einzelne durch wirkli-
che Kriminalitdt denn doch sehr selten betroffen
ist; vor allem mochten die Leute, daf’ sich je-
mand der alltiglichen kleinen Argernisse, Belésti-
gungen und Stérungen annimmt: herumlun-
gernder Jugendlicher, Drogensiichtiger, Betrun-
kener, Bettler, in der Offentlichkeit urinierender
Minner, Graffiti, herumtollender Kinder, ruhe-
storenden Larms, Radfahrern und Skatern in den
Fufigédngerzonen usw. Im wesentlichen geht es
nicht eigentlich um Kriminalitdt, sondern um
»disorder« und »incivility«, um Unordnung und
unordentliches Benehmen.

Unter Gesichtspunkten der Rechtstaatlichkeit
ist hier zu bemerken, daf§ sich alles auf der Grund-
lage reichlich unklarer Rechtslagen abspielt. Die
privaten Sicherheitsdienste bewegen sich in juri-
stischen Unschirfezonen zwischen allgemeinem
Jedermannsrecht und besonderem Hausrecht, zu-
sdtzlich kompliziert durch ein zunehmendes Ver-
schwimmen privaten und offentlichen Verkehrs-
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raumes. In Bayern diirfen die privaten Strei-
fengédnger der Sicherheitswacht ausdriicklich tiber
die Jedermannsrechte hinausgehend unter ande-
rem anhalten, Personalien feststellen und Platz-
verweise erteilen. Offentliche Verhaltenskontrolle
weitet sich von der Kriminalitdtsabwehr tiber die
Ordnungssicherung in die Bereiche von Riick-
sichtnahme, Hoflichkeit, guten Benehmens und
Anstand aus. Privatisierung und Nachfrageorien-
tierung haben zur Folge, dafl sich Sicherheits- und
Ordnungsangebote immer weniger nach einer
amtlichen, demokratisch legitimierten Einschat-
zung der Bediirfnisse des Gemeinwohls bestim-
men, sondern immer mehr nach Partikularinteres-
sen durchsetzungsféhiger und nachfrageméchti-
ger Teilgruppen der Bevolkerung.

Prinzipienwandel

Ist strafrechtliche Kontrolle begrifflich personen-
bezogen, so sind die neuen Kontrollstile sachlich
oder rdumlich flichendeckend. Nicht mehr der
einzelne Verddchtige ist das Erkenntnis- oder In-
terventionsobjekt, sondern die Gesamtheit aller
x-beliebigen Unbeteiligten innerhalb des iiber-
wachten Verkehrsbereiches: alle 18.000 Ménner
zwischen 20 und 35 Jahren, unter denen ein Se-
xualverbrecher vermutet wird; von einer gewis-
sen Groflenordnung an sdmtliche Kunden aller
Bankangestellten; alle Menschen, die bestimmte
innerstadtische Verkaufspassagen betreten; die
Jugend einer Gemeinde in ihrer Gesamtheit oder
die ausldndischen Jugendlichen, die Aussiedler-
kinder usw.

Je offener die Straftatbestdnde werden, je wei-
ter sie ins Vorfeld reichen, umso weiter zieht sich
der Kreis der potentiellen Stinder. Am Ende ist je-
der verddchtig, der jugendlich ist, Handels-
biicher zu fiihren hat oder in umweltbelastende
Produktionsprozesse eingebunden ist.

Je weiter das Strafrecht ins Vorfeld geht, um so
mehr entfernt es sich von einem eindeutig kon-
turierten Verbrechensbegriff der Rechtsgiiterverlet-
zung, und die Kriminalisierung erfaflit zuneh-
mend blofle Ordnungsstorungen. Kommen im
kommunalen Bereich storende Verhaltensweisen
hinzu, die nicht einmal mehr formalen Straftat-
charakter haben, so verschwimmt der Krimina-
litdtsbegriff, und die Eindruckskraft und Appell-
wirkung der Straftatbestinde als herausgehobe-
ner sozialethisch mif8billigter Verhaltensweisen
fallt der Zersetzung anheim.

Beide Konzepte sind gekennzeichnet durch die
Verlagerung von der Repression zur Privention. Da
Pravention begrifflich ansetzt, bevor es zu Verhal-
tensverstoflen gekommen ist, muf} sie sich von
gesetzlich definiertem Unrecht l6sen und wird
zur Vermeidung unerwiinschter Lagen aller Art
eingesetzt. Unvermeidlich wird auch das Privatle-
ben zum Objekt von Wahrnehmung, Beurtei-
lung und Reaktion. Je weicher diese Kontrolle
wird, um so mehr entzieht sie sich juristischer
Uberpriifung und um so schwieriger wird es, sich
dagegen zu wehren.

Indem sich der Schwerpunkt der behordlichen
Praktizierung von Strafrecht immer stdrker von
der Ebene der Gerichte zur Polizei verschiebt,
kommt das Strafverfahren in einen Prozefl der
»Verpolizeilichung«. Lingst kennzeichnet nicht
mehr das Hauptverfahren die Normalgestalt des
Strafprozesses, sondern das Ermittlungsverfah-
ren. Dies ist nicht nur eine Folge extensiverer
Nutzung staatsanwaltschaftlicher Erledigungs-
moglichkeiten; vielmehr ist es bereits in den
neuartigen legislatorischen Konstruktionsprinzi-
pien begriindet: Neue Strafbestimmungen insbe-
sondere der Vorfeldkriminalisierung scheinen
gar nicht mehr darauf abzuzielen, tiberfithrte Té-
ter tatsdchlich einer exemplarischen Bestrafung
zuzufithren. Geringfiigigste Anklage- und Verur-
teilungsquoten der modernen Gefihrdungstat-

»Kriminalitdt ist das
ideale Projektions-
thema fiir Sicher-
heitsphantasien. Hier
kann stellvertretend
fiir andere Risiken
das Scheingefiihl der
Machbarkeit von
Sicherheit erzeugt
werden«

bestande erwecken den Eindruck, daf$ der Sinn
materieller Deliktsvorschriften von vornherein
darauf gerichtet ist, lediglich eine materiellstraf-
rechtliche Ankniipfungsbasis bereitzustellen, um
weite Freirdume fiir ausgreifende polizeiliche In-
vestigations- und Erkenntnismaffnahmen im
Vorfeldbereich zu erdffnen. Beispielsweise
fithren weniger als vier Prozent der Beschuldi-
gungen wegen Geldwdésche zu einer Verurteilung
(vgl. auch Oswald). Der Verdacht darf schon da
beginnen, wo jemand die Ermittlung der Her-
kunft des Geldes dadurch gefahrdet (Vorfeld!),
daf} er leichtfertig (also unvorsitzlich) die krimi-
nelle Herkunft verkennt. Da der Geldwéschetat-
bestand nun die Hehlerei von Geld verbietet, das
aus bestimmten benannten Straftaten herriihrt,
gibt jede dieser Vortaten Anlaf, nach denen zu
fahnden, durch deren Hénde die Ertrdge dieser
Taten gegangen sind. Sodann sind im Zuge der
kurzen, aber heftigen Entwicklungsgeschichte
des Geldwischeparagraphen auch sehr banale
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Delikte eingeftigt worden, so dafy nun etwa jede
Unterschlagung und jeder einfache Betrug der
Ausloser fiir solche Erkenntnisinteressen sein
kann. Uber diese Verkniipfung mit der Geldwi-
sche konnen damit auch solche Alltagsdelikte
die Grundlage fiir qualifizierte ErmittlungsmaR-
nahmen geben wie das Abhoren von Auslandsge-
sprachen durch den BND. Ferner fallen solche
Vortaten in den Zustdndigkeitsbereich von Euro-
pol.

Auch die Herrschaft iiber die soziale Kontrolle
geht immer stérker auf die Exekutive, die Sicher-
heitsorgane, die Polizei {iber. Indem die Gesetz-
gebung ihr Interesse immer mehr auf die Erwei-
terung der Zugriffsmoglichkeiten konzentriert,
den Ausbau der Sicherheitsorgane und Informa-

»Dem Strafprozel3
entgleiten seine
fundamentalen
Leitprinzipien«

tionsnetze, degeneriert die Kriminalpolitik zum
Ableger der Innenpolitik. Die Sicherheitsbehor-
den verwalten das Kompetenzmonopol in den
expansiven Bereichen kriminalistischer Technik,
Informationsverarbeitung und operativer Me-
thodik. Die Staatsanwaltschaft hat die Herrschaft
tiber das Ermittlungsverfahren lingst abgeben
miissen. Im {ibrigen kénnen Verfolgungsbehor-
den Prozesse steuern, indem sie Aussagegeneh-
migungen fiir verdeckte Ermittler verweigern,
Vertrauenspersonen geheimhalten oder Akten
vorenthalten. Es kommt zu Scheingeschiften
zwischen Agenten und der Provokation auch un-
bescholtener Biirger, um dadurch Prozesse erst
auszuldsen.

Im kommunalen Bereich geht es darum, alle
moglichen Felder und Beziige des Gemeindele-
bens nach kriminogenen Bedingungen abzusu-
chen sowie nach Mdglichkeiten, auf diese Ein-
fluf zu nehmen. Da aber die Polizei die Fach-
behorde fiir Kriminalitdtsfragen ist, wachst ihr
damit eine mittelbare Zustandigkeit fiir alle diese
Bereiche zu. Mit ihrer Losung aus der Beschrin-
kung auf die Bearbeitung von Kriminalitdt und
einer Wendung ihrer Funktionsorientierung zu
den subjektiven Bediirfnissen der Biirger, mit po-
lizeilicher Prasenz in der Jugendarbeit, in den
Schulen, Vereinen und Nachbarschaftsversamm-
lungen, bekommt sie Anschlufy an den gemeind-
lichen Lebensalltag und unerschopfliche Infor-
mationszugange. Indem gemeinwesenorientierte
Polizei in den Réten, Arbeitsgruppen und {iber-
behordlichen Gremien in kommunalpolitische
Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse einge-
bunden wird, gewinnt sie tibergreifenden Ein-
fluBR. Wo alle moglichen anderen Fachbehorden
immer nur sektorale Kompetenz und Zustandig-
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keit besitzen, bekommt die Polizei zur Frage der
Kriminovalenz tiberall das letzte Wort und wird
so zu einer Art Superbehirde. Auf der Regierungs-
ebene ist das klassische und in seiner Eigenstdn-
digkeit nie in Frage gestellte Justizressort dabei,
eben diese Eigenstdndigkeit zu verlieren, indem es
in Nordrhein-Westfalen mit dem Innenministeri-
um verbunden, in Mecklenburg-Vorpommern
der Staatskanzlei zugeschlagen worden ist und in
Bremen vom Biirgermeister mitverwaltet wird.

Schlieflich sind diese Tendenzen - folgerichtig
- mit einem Verlust rechtlicher Bindungen und
Kontrolle der Kontrolleure verbunden: Je weiter
die Strafbarkeit von der Verletzungshandlung
entfernt und in die Richtung nur unsorgfaltiger
oder sozialaddquater Verhaltensweisen hin vor-
verlagert wird, umso mehr ist die Verdachtsge-
winnung von individuellen Situationsdefinitio-
nen und Kontextdeutungen durch die Zugriffs-
instanzen abhéngig; je offener, weicher,
unbestimmter, diffuser, interpretationsbediirfti-
ger die Tatbestinde werden, umso grofer sind
die Freirdume fiir sekunddre oder gar sachfremde
Motivationen. Bei neuen Erkenntnismitteln wie
Rasterfahndung oder Einsatz technischer Mittel
ist der Gesetzgeber sogar dazu iibergegangen, die
Straftaten, zu deren Ermittlung diese Verfahren
zur Anwendung kommen dirfen, gar nicht mehr
ausdriicklich aufzufiihren, sondern sich pauschal
auf den wunbestimmten Rechtsbegriff der
»Straftat von erheblicher Bedeutung« mit einem
wohl kaum justitiablen Beurteilungsspielraum
zuriickzuziehen. Geht es auf der kommunalen
Ebene gar um die Losung aus der Bindung an
Straftaten, tiberhaupt an auch unter dem Ge-
sichtspunkt der Gefahrenabwehr erforderliche
tatsachliche Anhaltspunkte, dann bedeutet dies
auch die Freisetzung von rechtlichen Schranken
und Prinzipien, durch die strafverfolgende und
gefahrenabwehrende Tatigkeit formalisiert ist.
Verdeckte Ermittler miissen sich nicht einmal
Gerichten offenbaren; beharrlich fordern sie
Straffreiheit fiir die sogenannten einsatzbeding-
ten Straftaten. Den Mitarbeitern von Europol ist
sogleich in dienstlichen Angelegenheiten insge-
samt Immunitdt zugebilligt worden. Im {iibrigen
haben die Regierungsvertreter noch auf der Kon-
ferenz von Amsterdam ausdriicklich darauf ver-
zichtet, Europol einer parlamentarischen oder
exekutivischen Kontrolle zu unterwerfen. Keine
Justizbehorde oder sonstige Behorde eines Mit-
gliedsstaates, kein Organ der EU hat ein Wei-
sungsrecht (Gle3/Liike).

Funktionsverschiebungen

Wenn man nun versucht, diese Entwicklung zu
deuten und zu erkldren, so kann sie zunachst
sehr vordergriindig als eine Reaktion auf die Ge-
sellschaftsverdnderungen verstanden werden,
die es immer schwerer machen, soziale Ordnung
zu bewerkstelligen, also etwa Pluralisierung und
Wertewandel, multikulturelle Ausdifferenzie-
rung, Vereinzelung und Verunsicherung, expo-

nentielle Erweiterung technischer Moglichkeiten
und steigende Bediirfnisse nach Risikobewalti-
gung, Europdisierung, Wegfall der Blockgrenzen,
Globalisierung, Internationalisierung, auch des
Verbrechens, Niedergang der sozialen Siche-
rungssysteme, wachsende soziodkonomische
Spaltung, Entsolidarisierung usw.

Gleichwohl ist es nicht recht einleuchtend,
wieso unter Bedingungen, unter denen straf-
rechtliche Verhaltenskontrolle immer groflere
Schwierigkeiten hat, mit ihren spezifischen Prin-
zipien und Mechanismen Zugang zu finden und
effektiv zu werden, immer mehr gerade auf Straf-
recht und Kriminalitatskontrolle gesetzt wird.
Deshalb ist auch auf folgendes hinzuweisen:

Die Hypertrophierung der Systeme und Kon-
zepte Innerer Sicherheit bietet nachgerade ein
klassisches Anschauungsbeispiel autopoietischer
Selbstreproduktion und sich selbst verstarkender
Expansion. Das Sicherheitssystem konnte nur
durch das politische System unter Kontrolle ge-
halten und auf einen angemessenen Stellenwert
im Verbund der zentralen Steuerungssysteme
verwiesen werden. Das politische System versagt
jedoch nicht nur in dieser Funktion, im Gegen-
teil: Die Politik 1488t sich mehr und mehr dazu
verleiten, die Hypertrophierung noch anzutrei-
ben, indem sie sich selbst auf die Rationalititen
und die Binnenlogik des Sicherheitssystems ein-
1a3t. Diese Logik lduft darauf hinaus, alle mogli-

»Ist strafrechtliche
Kontrolle begrifflich
personenbezogen,
so sind die neuen
Kontrollstile sachlich
oder rdumlich
flichendeckend«

chen gesellschaftlichen Friktionen und Stoérun-
gen in Kriminalitdtsprobleme umzudeuten, so-
wohl auf der gesamtstaatlichen Ebene wie auch
in den kommunalen Lebensrdumen.

Diese Umdeutung kommt den Leuten durch-
aus entgegen, weil unter den Bedingungen zu-
nehmender Verunsicherung die Sicherheitsbediirf-
nisse wachsen. Das kriminologische Phidnomen,
das die neunziger Jahre zuerst charakterisierte,
war eine auflergewohnliche Zunahme von Krimi-
nalitdtsfurcht. Diese darf jedoch nicht lediglich
als Erwartung krimineller Schadigungen gedeutet
werden, vielmehr handelt es sich dabei um eine
Metapher, eine Chiffre, in der sich diffuse, unbe-
stimmte, existentielle Unsicherheiten und Angste
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Martina Huppertz, Volkmar Theobald (Hrsg.)
Kriminalitatsimport

Mit diesem Band greift die Bundesakademie fiir Sicherheitspoli-
tik ein aktuelles Thema der Inneren Sicherheit auf. Hochrangige
Experten — Vertreter des Bundes und der Bundesldnder, der For-
schung und Lehre — analysieren den Kriminalitdtsimport und die
verschiedenen Bekdampfungsmoglichkeiten. Der Band beginnt
mit einer Einfiihrung in die Problematik. Der folgende Teil wid-
met sich Abwehrinstrumentarien wie den verdachtslosen poli-
zeilichen ErmittlungsmaBnahmen, der Abschiebung und Aus-
weisung auslindischer Straftiter und der Uberwachung der
Aulengrenzen. Besondere Aufmerksamkeit ist den Handlungs-
moglichkeiten der Bundeslénder und Instrumenten im interna-
tionalen Rahmen gewidmet.

Aus dem Inhalt:
e Giinter Joetze: Kriminalitdtsimport: Eine Einfiihrung

* Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: Freiheit und Sicherheit,
Sicherheit und Freiheit — zu einem fundamentalen politi-
schen Dissens tiber Bedeutung und Stellung der Grundrechte

¢ Hans-Heiner Kiihne: Das Phanomen
des "Kriminalitatsimportes"

* Reinhard Rupprecht: Das Instrumentarium des Rechts-
staates zur Abwehr des Kriminalititsimports

* Thomas Feltes: Verdachtslose Rasterfahndung und ver-
dachtslose polizeiliche Ermittlungsmalinahmen — wirksa-
me Sondermafinahmen gegen internationale Kriminalitat?

* Volkmar Theobald: Ist das "Trennungsgebot" noch aktuell?
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Alf-Tobias Dibbert
Ermittlungen
in GroRunternehmen

Immer haufiger durchsuchen Staatsanwaltschaft und Steuer-
fahndung im grofRen Stil und mit ungewohnlichem Personal-
aufwand die Geschéftsraume deutscher Grobanken wegen
des Verdachtes der Steuerhinterziehung durch Kunden der
Banken. Bei genauer Betrachtung dieser Vorgange wird deut-
lich, dal® Durchsuchungs- und Beschlagnahmehandlungen in
GroRunternehmen weder aus verfassungsrechtlicher noch aus
strafprozessualer Sicht unproblematisch sind. Sowohl § 95
StPO als auch die §§ 102 ff. StPO ermdglichen den Zugriff auf
die in Wirtschaftsstrafverfahren besonders wichtigen Sachbe-
weise. § 94 StPO bestimmt das weitere Verfahren. Es wird un-
tersucht, wo bei der Gewinnung sachlicher Beweismittel die
Grenzen zu einer willkiirlichen Ausforschung liegen und
wann der Grundsatz der VerhaltnisméaBigkeit nicht mehr ge-
wahrt ist. Um einer Verwischung der einzelnen Eingriffs-
grundlagen entgegenzuwirken, werden — soweit moglich —
Abgrenzungskriterien entwickelt. Ein Schwerpunkt der Bear-
beitung liegt bei der Frage, ob und wann GroRunternehmen
unter den Voraussetzungen des § 102 StPO durchsucht wer-
den kénnen.

Dr. Alf-Tobias Dibbert, geb. 1966, studierte von 1986 bis
1991 Rechtswissenschaften an der Christian-Albrechts-Uni-
versitdt zu Kiel. Nach dem Referendariat folgte vom Winterse-
mester 1995/96 bis zum Wintersemester 1996/97 ein Promo-
tionsstudium an der Ernst-Moritz-Arndt-Universitit zu
Greifswald. Seitdem ist er als Rechtsanwalt in Schleswig-Hol-
stein tatig.
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THEMEN

hinsichtlich wirtschaftlicher Lage, Arbeitsplatz,
Statusverlust, Gesundheit, Versorgungsgewi8heit
in Krankheit und Alter, allgemeiner Orientie-
rungs- und Perspektivlosigkeit biindeln. Krimina-
litdt ist das ideale Projektionsthema fiir Sicher-
heitsphantasien. Hier kann stellvertretend fiir an-
dere Risiken das Scheingefithl der Machbarkeit
von Sicherheit erzeugt werden. Kommunale Kri-
minalpolitik beliefert den Biirger gar mit der Ver-
heiffung, im eigenen Engagement gegen Krimi-
nalitdt selbst Herrschaft iiber den unmittelbaren
Lebensraum zuriickzugewinnen.

Die Politik macht sich diese Bediirfnisse zu-
nutze und schiirt die Kriminalitdtsfurcht eher
statt zu beschwichtigen, indem sie das Publikum
mit immer neuen Feindbildern versorgt. Indem
im Zusammenspiel von Medien, Offentlichkeit

»Die Basis des klas-
sischen Strafrechts ist
Vertrauen in den
grundsdtzlich rechts-
treuen Biirger, das
gelegentlich
enttduscht wird. Die
Grundvorstellung des
neuen Strafrechts ist
latentes Mi3trauen«

und Politik der Kriminalititsdiskurs wachgehalten
und die Aufmerksamkeit der Biirger gebunden
wird, lenkt das von den Bedrdngnissen durch die
allgemeine 6konomische Lage ab. Je deutlicher
sich erweist, wie hoffnungslos die Politik dem
wirtschaftlichen System unterlegen ist, umso be-
deutsamer wird es, dafl in der Innen- und Krimi-
nalpolitik noch politische Aktionsfahigkeit be-
wiesen werden kann. Diese degeneriert dann
mitunter zur nurmehr symbolischen Kriminal-
politik. Und so erkldrt sich auch die erstaunliche
Einigkeit in Fragen der Inneren Sicherheit durch
unterschiedlichste politische Lager. Sicherheits-
politik als Metapolitik.

Es geht allerdings nicht nur um symbolische
Absorption von Enttduschungen. Die geschilder-
ten Wandlungen in den Stilen sozialer Verhal-
tenskontrolle reprisentieren auch ein neues Kon-
zept von Steuerung. Seine Grundlage hat es darin,
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daf sich erst aus dem Zusammenwirken der Ent-
strukturierungstendenzen auf materiellstraf-
rechtlicher und proze8rechtlicher Ebene die ent-
scheidende Potenzierungswirkung ergibt: Wenn
den Behdrden immer weitergehende Ermitt-
lungsbefugnisse ohne Tatverdacht und im Vor-
feld von Kriminalitdt eingerdumt werden, so
erwdchst ihnen die entscheidende Handlungs-
freiheit doch erst daraus, dafl die Erkenntnis-
interessen auch immer weniger auf konkrete
Rechtsgutsverletzungen zielen miissen, vielmehr
auf den breiten Facher potentiell gefdhrlicher
Handlungen bezogen werden konnen, der sich
im weiten Vorfeld der Verletzung 6ffnet. Damit
ergibt sich eine exponentielle Ausweitung maogli-
cher Zugriffsanldsse. Klassisches Strafrecht ent-
faltet seine Appellwirkung aus der Anschaulich-
keit, die sich aus der Bindung an die Rechtsguts-
verletzung ergibt. Bei ihrer Vermeidung kann
sich der Biirger vor staatlicher Bedrdngnis sicher
sein. Indem das neue Strafrecht demgegeniiber
mit dicht an das erlaubte Verhalten grenzenden
Verboten operiert, mit weitreichenden, charakte-
ristisch heimlichen Uberwachungs- und Zugriffs-
moglichkeiten, mit sich fortlaufend erweitern-
den Datenmengen, dann muf der Biirger stindig
iiber die Rechtméfigkeit seines Verhaltens reflek-
tieren. Dies hat dann auch den Vorzug, nicht
mehr nur auf bestimmte vertypte Deliktsformen
beschrankt zu sein, sondern Druck zu Wohlver-
halten in bezug auf jede perzipierte Erwartung zu
entfalten. Die Basis des klassischen Strafrechts ist
Vertrauen in den grundsétzlich rechtstreuen Biir-
ger, das gelegentlich enttduscht wird. Die Grund-
vorstellung des neuen Strafrechts ist latentes
Mifltrauen. Dies wird in der kritischen Straf-
rechtswissenschaft bekanntlich als der Wandel
vom Biirgerstrafrecht zum Feindstrafrecht be-
schrieben.

Dieser bedeutet eine Abkehr von der Grundan-
nahme grundsatzlicher Freiheit des Biirgers, die
in besonderen, juristisch enumerativ gefafiten
Beziehungen begrenzt ist. Stattdessen wird Frei-
heit nurmehr gewdhrt unter grundsitzlichem
Vorbehalt umfassender Kontrollanspriiche. Vor-
dergriindige Gegenstandlichkeit gewinnen diese
Kontrollanspriiche wiederum bei der Kommuna-
len Kriminalpolitik: Indem sie sich fiir die Ju-
gend-, Familien-, Sozial-, Alten-, Ausldnderarbeit
zustdndig macht, fir die Schulen, die Nachbar-
schaften, das Vereinsleben, Stadt- und Baupla-
nung, den Finzelhandel, den Nahverkehr, sonsti-
ge Infrastrukturfragen usw., werden alle mogli-
chen unverfinglichen Lebensbeziige in
kriminologische umgedeutet. Im Bereich der Ju-
gendarbeit beispielsweise hat Kommunale Krimi-
nalpravention den fatalen Effekt, dafl Jugendar-
beit nicht mehr um der Jugendlichen willen be-
trieben wird, sondern um die ordentlichen
Biirger davor zu bewahren, dal Jugendliche ih-
nen mit Kriminalitdt zur Last fallen. In diesem
Sinne wird alles einer Beobachtung durch die kri-
minalistische Brille unterworfen. Kriminalitdt als
Superthema. Das Ziel der Kriminalitdtsabwehr
transportiert einen allem {ibergeordneten ganz-

heitlichen Anspruch auf amtliche Kenntnis- und
Einflufnahme auf simtliche Beziige des Gemein-
delebens in seiner Totalitdt bis in die Privatheit
hinein (Stenson). Indem die Menschen selber in
diese Kontrolle eingebunden und ihre eigenen
Ordnungspréferenzen anerkannt werden, wird
mit der Formierung gegen Kriminalitdit und
Stoérung eine neue Integrationshilfe gesucht, ein
Agens neuer Vergemeinschaftung. Die Krimina-
lititsabwehr dient der »Simulation sozialer Ord-
nung« (Kreissl). Wenn die Biirger dazu gebracht
werden konnen, sich selbst gegenseitig zu kon-
trollieren, kann sich der Staat zuriickhalten und
Ordnung geschehen lassen: Herrschaft auf Di-
stanz (Garland).

Der unaufhaltsame Lauf der Welt

Wie wird es weitergehen? Aus verschiedenen La-
gern werden optimistische Moglichkeiten der
Rettung der Rechtsstaatlichkeit beschworen,
etwa durch den Riickzug auf Konzept und Funk-
tion des Kklassischen Strafrechts oder durch De-
mokratisierung der Kontrollsysteme. Solcher Op-
timismus verkiimmert freilich mehr und mehr
zur Nostalgie. Er mifRachtet die Konsistenz, inne-
re Stimmigkeit und Autodynamik einer Entwick-
lung, die nicht umkehrbar ist.

Infolge der fortschreitenden Technisierung der
Welt wird es immer neue Anldsse geben, sich das
gute Gewissen bei der Nutzung ihrer Segnungen
durch Kriminalisierung ihrer Mifibrauche zu er-
kaufen. Auf der anderen Seite wird es den Sicher-
heitsbehdrden immer leichter fallen, geltend zu
machen, dafl die weitreichenderen Mdglichkei-
ten der Informationsbeschaffung im Interesse
vermeintlicher Wahrheitsfindung und Préventi-
on auch genutzt werden miissen. Es wird immer
schwerer werden, verstaindlich zu machen, wel-
cher Preis der Verletzung grundlegender Prinzipi-
en dafiir gezahlt werden mufl. Was immer tech-
nisch moglich ist, wird tiber kurz oder lang auch
genutzt werden. Das ist hier nicht anders als in
der Reproduktionsmedizin oder im Bereich der
Bio- und Gentechnik. Dabei sind die Anspriiche
der Instanzen und Organe unerschopflich. So
wie es nie genug Gesundheit gibt, wird es nie ge-
nug Sicherheit geben. Deshalb schafft auch jedes
neue Instrument, das den Behorden zugebilligt
wird, nicht etwa Befriedigung, erzeugt vielmehr
immer forschere Begehrlichkeiten. Das letzte Bei-
spiel ist die Genanalyse, die zunéchst nur fiir Se-
xualmorder verlangt wurde, dann fiir Gewalt-
und Eigentumstiter, jetzt nach dem durch das
DNA-Identitatsfeststellungsgesetz einzufiihren-
den § 81 g StPO zuldssig ist bei allen »einer
Straftat von erheblicher Bedeutung« Beschuldig-
ten; zundchst nur gefordert fiir voriibergehende
Speicherung, dann fiir lebenslange. Mittlerweile
werden bei simtlichen einschldgigen Gefangnis-
insassen Genproben genommen. In Niedersach-
sen sind nach einem Sexualmord alle Manner
zwischen 13 und 70 Jahren zur Speichelprobe be-
stellt worden, also auch Strafunmiindige. Aber

1/1999 — NEUE KRIMINALPOLITIK

218.73,216,57, am 04,03.2026, 09:97:50, ©
‘Inhalts Im for oder

Ertaubnis st



https://doi.org/10.5771/0934-9200-1999-1-16

auf juristische Grenzziehungen kommt es immer
weniger an. Wenn Justizpraktiker bekennen, dafy
mit bestimmten Innovationen auf das »Instru-
mentarium totalitdrer Regime« zuriickgegriffen
wird, sie diese aber gleichwohl verteidigen
(Felsch), woher soll man dann {iberhaupt noch
Mafstabe nehmen?

Wie sich die Entwicklung fortsetzen wird, 1afdt
sich durch eine schlichte Extrapolation schon
vorhandener Moglichkeiten und Ansdtze voraus-
ahnen. Immer starker etwa wird sich die flichen-
deckende Videoiiberwachung schlieflen und im-
mer weiter tiber die vorhandenen Ansitze in
Bahnhofen, Einkaufszentren oder ganzen Innen-
stddten hinausgreifen. Immer leichter werden
Menschen bei jeder Gelegenheit zu identifizieren
sein durch die bereits mogliche elektronische Er-
kennung von Gesichtsziigen, Iris, Handlinien,
Fingerkuppenlinien; der Korper wird sich selbst
zum Ausweis. Die Herausfilterung menschlicher
Physiognomien oder von Autonummern und ihr
sofortiger Abgleich mit gespeicherten Bestanden
ist nur noch eine Frage der Investition in eine
lingst vorhandene und erprobte Technik. Je
mehr Kraftfahrzeuge zur Diebstahlsicherung mit
Sendern zur Satellitenortung ausgeriistet werden,
um so einfacher werden nach § 100 cINr. 1 b
StPO schon jetzt zuldssige Observationen mittels
GPS. Wird tiber die Kérperimplantation von Mi-
krochips zu Zwecken des Opferschutzes bereits
diskutiert, so wird sich die Nutzung zu Fahn-
dungszwecken von selbst ergeben. Die Ermitt-
lung des genetischen Fingerabdrucks wird zur
routinemafligen erkennungsdienstlichen MaR-
nahme werden; die Speicherberechtigung wird
sich ausweiten, in Virginia betrifft sie schon je-
den Straftdter ab 14 Jahren. Mit der Ausweitung
elektronischer Kommunikation 16st sich das In-
formationsgeheimnis auf. Immer mehr werden
auch private Einrichtungen ihre Datenbestidnde
den Behorden 6ffnen oder von sich aus Auffallig-
keiten melden miissen.

Nun raten besonnene Leute zur Gelassenheit
mit dem zutreffenden Hinweis, da8 die Panoptik
ins Leere laufe, weil es angesichts der zunehmen-
den Komplexitit unmdglich ist, die gewaltige
Datenflut systematisch auszuwerten. In der Tat
werden Grenzen sichtbar, wenn etwa mit Millio-
nenaufwand fiir Tausende von Genanalysen
nach einem Sexualverbrecher gesucht wird, der
sich ldngst in den polizeilichen Registern befin-
det.

Bedeutungsvoller jedoch ist, dafl die Men-
schen in ihrer deutlichen Mehrheit offenbar
wenig Probleme mit der Entwicklung haben. Sie
arrangieren sich erstaunlich gut mit der zuneh-
menden Uberwachungsdichte. Ein psychologi-
scher Schutzmechanismus bewahrt sie vor der
Paranoia, indem sie die stindige Beobachtungs-
moglichkeit verdrangen. Was aber auch bedeu-
tet, daf$ sie die damit verbundenen Risiken dann
immer weniger ernst nehmen und dafl die ent-
sprechenden Disziplinierungsziele weithin ins
Leere laufen. Je mehr aulerdem die Strafrechts-
normen in den Alltag ausgreifen und diffuser
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werden, um so mehr verliert sich die Anerken-
nung ihres Absolutheitsanspruches und um so
unbefangener entscheiden die Leute situativ und
nach Opportunitét, ob sie sich den Normbruch
leisten. Indem die Kontrollnetze immer dichter
werden, wird es immer weniger eine Sache der
Gerechtigkeit sein, wenn jemand tatsichlich
darin hidngenbleibt, und immer mehr eine Sache
von Zufall und vielleicht Willkiir. Immer weniger
wird dann auch die Inanspruchnahme durch
Sanktionierung als Konsequenz auflergewohnli-
chen Versagens empfunden werden, sondern
eher als Partizipationsunkosten oder Schicksals-
schlag. Je weiter diese Entwicklung geht, umso
weniger mufl das allerdings als ungerecht er-
scheinen. Sagt uns das Ubiquitdtstheorem schon
lange, dafd sich die Gesellschaft ohnehin nicht in
Heilige und Siinder teilen 14f3t, sich vielmehr so
gut wie jeder hin und wieder etwas zuschulden
kommen 148, so wird dies immer umfangreicher
der Fall sein. Um so weniger wird es dann als un-
angemessen empfunden werden, wenn die Sank-
tionierungen mit einer gewissen Zufélligkeit
gestreut werden. Immer unverfinglicher er-
scheint es dann, daRl der Erwischte seine Inan-
spruchnahme halt auch als Preis fiir all seine un-
entdeckten Siinden abbuchen muf.

Die Welt verdndert sich. Das Strafrecht ist
schon langst nicht mehr so, wie wir alle es wohl
noch gelernt haben. Es ist auf dem Wege, etwas
anderes zu werden als Strafrecht. Wenn wir das
bedauern, liegt das vielleicht nur an unseren ver-
staubten Begriffen und Bewertungen von Ge-
rechtigkeit und Freiheit.

Prof. Dr. Detlev Frehsee lehrt Kriminologie und
Strafrecht an der Universitiit Bielefeld

Anmerkungen

1 Stark gekiirzte und tiberarbeitete Fassung eines Refe-
rates auf der Tagung der Vereinigung fiir Rechtsso-
ziologie am 5. Mai 1998 in Innsbruck. Auf die Wie-
dergabe der Belege wurde wegen des beschrankten
Raumes weitgehend verzichtet.
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Um die Menschenwiirde zu schiit-
zen, muld der Staat sich auch des
Strafrechts als ultima ratio bedie-
nen. Was aber, wenn das Strafrecht
selbst die Menschenwiirde verletzt?
Rechtswissenschaftler und Hoch-
schullehrer aus Deutschland eror-
tern in diesem Band die Thematik
sowohl aus grundsétzlicher Sicht

wie an konkreten Beispielen.

L2NOMOS

218.73,216,57, am 04,03.2026, 09:97:50, ©
‘Inhalts Im for oder

Ertaubnis st

21



https://doi.org/10.5771/0934-9200-1999-1-16

	Risikostrafrecht
	Kommunale Kriminalprävention
	Prinzipienwandel
	Funktionsverschiebungen
	Der unaufhaltsame Lauf der Welt
	Anmerkungen
	Literatur

